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GZ.: I We 1/7 – 2003 Graz, am 14. August 2003 
 
Betreff:  
Fotoaufnahmen in Schulen 
 
 
 
Zur Frage der Zulässigkeit von Fotoaufnahmen von Schülerinnen und Schülern in der Schule durch Berufsfotografen 
wird auf Folgendes hingewiesen: 
 
1. Gegen Bildaufnahmen bestehen grundsätzlich keine Einwendungen, sofern sie eine ganze Schulklasse betreffen 

und die Erziehungsberechtigten den Schüleraufnahmen zugestimmt haben. Hinsichtlich dieser Klassenaufnahmen 
(als Erinnerung an die Klassengemeinschaft der Schüler/innen) ist jedoch zu beachten, dass keine Schülerin/kein 
Schüler zur Teilnahme verpflichtet werden kann, sondern in jedem Einzelfall die Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten im Hinblick auch auf den ökonomischen Aspekt einzuholen ist. Für den Fall, dass mehrere Firmen we-
gen Schüleraufnahmen an den Schulleiter herantreten, wird empfohlen, im Einvernehmen mit den Erziehungsbe-
rechtigten bzw. mit dem Elternverein vorzugehen. Es erweist sich als zweckmäßig, bereits vor der Durchführung 
von Klassenaufnahmen das Einvernehmen mit dem Elternverein zu pflegen oder überhaupt dem Elternverein die 
Initiative zu überlassen. Die Beratung im Schulforum bzw. im Schulgemeinschaftsausschuss bietet sich ebenfalls 
an. 
 

2. Der Unterrichtsbetrieb darf in keiner Weise gestört werden. Die Aufnahmen sind daher außerhalb der Unterrichts-
zeit anzusetzen. 
 

3. Lehrerinnen und Lehrer dürfen in keiner Weise mit Mehrarbeit belastet werden (Aufnahme der Bestellungen, Aus-
gabe der Aufnahme, Inkasso der Beträge usw.). Insbesondere ist weder der mittelbare noch der unmittelbare Ver-
kauf von Schülerfotos durch Lehrerinnen und Lehrer gestattet. 
 

4. Ausnahmslos unzulässig ist jedenfalls das Anfertigen von Portraitfotografien in der Schule, zumal ihnen kein Wert 
im Sinn des Punktes 1 zukommt. 

 
 
 
 

Der Amtsführende Präsident: 
Dr. Horst Lattinger 

Sachbearbeiter:  HR Dr. PERKO 
Tel.: (0316)345/125  
Fax.: (0316)345/72 

e-mail: klaus.perko@lsr-stmk.gv.at 
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